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mit bet Çallenauëffellung. @r enthält ade midh<

tigen Rtitteilungen übet ben AuSffedungSbetrieb, unter
anbetem oler ^Stäne übet bte etnjetnen fallen, ba§ grofee
SSerjeichniS ber Komitee ©titglteber, eine Au§ffeder=ßiffe,
etne ©ruppemßiffe (welche ben Çauptraum einnimmt)
unb ein Artitet©erfteldE)ntS. Ramhafte ©erfönltchfeiten
fteuerten intereffante leitenbe luffät)c bei. So ft. 58. bet
gforenpräfibent ©unbeërat 3tt. piet--@olaft (©otltiî unb
©o^nung), RegierungSrat Rteberhaufer (©efunbeë 3Bolp
neu), RegierungSrat Stemmer (SfBohnungSmefen unb 2Boh
tiungShhgtene). Atdf)iteft granj Stuftet aus grantfurt
(®le neue SBo^nung), ©eter SReper (gimmer ©inrich'
langen), Kunffmaler ©aut ©urdtharbt (®a8 Kunffwetf
in bet Sßotjnung). gerner ftnbet man befonbete Artifel
übet Telephon, neujettliche Küchen anlagen, $otjbau, |>anb-
met! 2C. — Sin oorjügltdE) auëgeffatteter gürtet leitet ben
3efudf)er burdh bte AuSffetlungSfiebtung ©glifee
unb gibt ihm auch roertooden Stoff jur fpäteren, ruhigen
Verarbeitung mit auf ben 9Beg. @r iff non Atel). ©rof.
$. ©ernoudi rebigtert unb bietet unë neben bem Ober«

fecpplan ber Steblung fämtltdfje ©täne bet einjelnen
fjauStppen im bequemen Riafeffab 1:100, mit ©InjetdEp

nung ber SRöbtierung, aufeerbem bte roichtigffen Kon*
ftruftionSfdhemen, bas ïutje AuSffederoerjeichntS unb
fcfjltefeltdh noch einen Auffats über ben KlehtwohnungS*
bau bet RactffrtegSjett aus ber gebet beë ©enannten.
gln fcijmaler ©anb oon 50 Seiten, ben man gerne auf*
bewahrt. SB. RübiSühli, Architeft.

Sie eiligen. $fmtlrief»$gitif.
(fR-Storrefponbenj.)

®ie ReferenbumSftiff für bas ©unbeSgefefc übet
bie Ausgabe bon ©fanbbriefen läuft mit bem 80. Sep*
limber beiläufig unbenüfct ab unb baS neue ©efeh
rnrb bom ©unbeSrat in Kraft erflärt werben. @8 mar
tine tjarte Stufe ber beratenben Kommiffionen, ade bie

»irtfäjafttidjen ©effdhtspunfte in ©erüdffchtigung ju
jiehen, bie baS ®efe| in weitem SJtafee betrifft. gm
Slbfd^nitt I werben fogenannte ©fanbbriefjentralen be=

ffimmt, bie ben gwecï tjaben, bem ©runbeigentümer
langfriffige ©runbpfanbbarlehen ju mögtieffft gïeic^btei=
benbem unb bidigem gmSfufee ju bermittetn. Um bie

Scmäcijtigung ju ermatten, fidfe als ©fanbbriefjentrale
ju tarieren, mufe ffe als Attiengefedfchaft ober ©enoffen*
fd^aft errichtet fein unb übet ein einbeftatjlteS ©runb» ober

Stammfapital bon mtnbeffenS 5 äittH. gr. beifügen.
®te Statuten unterliegen ber ©enetjmigung beS ©unbeS»

totes.

AIS gorm wirb ber ©fanbbtief auf ben Stamen ober

Sntjaber lauten, unb er wirb mit auf ben gntjaber
auSgefteHten ginSfchetnen berfe^en fein, gut Uebertra*
8ung be§ ©tiefes bebarf eS in allen gälten ber lieber»

pabe beS Sitets an ben ©rwerber. ®er ©fanbbrief fetbff
•ff ouf einen ©erfadtag auSgeffettt, er barf aber nid&t
bor bem 15. unb nicht nach bem 40. gahre angefe^t

fein, ©rmädfffigt ffnb bie ©fanbbtiefjentraten, nach Ab»
tauf bon 10 gatjren ben ©rief auf einen ginSberfadtag
oorjeitig fturüdEftuja^Ien, bei ©inhattung einer Künbi»
gung bon brei SRonaten. ®er ©täubiger iff nicljt be*

fugt, bie ©üdtjatitung borjeitig ju bertangen. ®ie Îlu2=
gabeffeHen ber ©fanbbriefe bürfen fotd^e nur in ber
|)ötje auggeben, bafe ber öetrag atlet bilanjmäfeigen
Sd^utbberpffidfetigungen, einfctjtiefelidl) ber ©fanbbriefe,
baS ßmanjigfadbe be§ ©tgenïapitalê riid^t überffeigt.

®ie ©fanbbriefe unb bie barauf auêffe^enben gitiffn
muffen bei ben 3«ntraten feberjeit burd^ Satteren, butäj
©ütten unb 3Mwration§tppotf)efen, bie bon ben gen*
traten aufbewahrt unb berwattet werben, gebeett fein,
gür ©fanbbriefforberungen ber gnlfabet gegenüber ben

gentraten unb für ®artet)en8forberungen ber gentraten,
tann nur bie ©etreibung auf KonturS angehoben
werben. Stm ©fanbredfet unb KonturSborredht nehmen
ade ©fanbbriefe einer gentrate ohne ©üdffdht auf bie

Reihenfolge ihrer Ausgabe im gleichen Rang teil. ®er
gentrate iff baS Redht eingeräumt, wenn ber Sdhutbncr
feine ©erpfftchtungen nicht pünfttidh erfüdt unb bie

Rîahnung erfolglos geblieben iff, bie berpfänbeten ©er*
mögenSwerte beffmöglidh ju berftlbetn unb fidh aus bem
©rlöS befahlt ftu machen.

Unter ©erüctfichtigung bon borgetjenben ©fanbredh-
ten unb pfanbberffdherten ginfen Eommen als ©fanbbrief*
ober ®atlehenSbeäung in ©etradht: 1. bie auf ©runb»
ffüclen mit überwiegenb lanbwirfchaftlidher ober forff*
wirtfdhaftlidher Ruf&ung hofienben ©runbpfanbforbe*
rungen bis ju hödhffenS fünf Sedhffeln beS ©rtrag*
wertes, fofern eine foldhe Sdhäfcung borliegt, EeineSfadS
aber gu mehr als jwei ®rittetn beS ©erïehrSwerteê.
2. bie auf anbern ©runbffücten huftenben ©runbpfanb*
forberungen bis ju höchftenS ftwei dritteln beS ©er*
EehrSwerteS. gotberungen mit ©fanbredhten auf ©runb-
ftüdfen, beren Ausbeutung ihren SBert aufjehrt, wie
inSbefonbere foldhe an ©ruben unb Steinbrüchen, ftnb
bon ber ©erwenbung als ©fanbbrief- ober Darlehens»
bedEung auSgefdhloffen.

®et ©unbeSrat beffimmt bie gorm ber jährlichen
Aufffedung ber ©ewinn- unb ©etluffredhnungen unb

©ilanften. ®ie ©efdhäftsfühtung ber genitalen unb ber

ihnen fitjulbenben SRitglieber unterffeht ber ftänbigen
Ueberwadhung burdh einen eibgenöffifchen ©fanbbriefin»
fpettor, bem ein ©erbanbsinfpettorat jur Seite fleht.
®ie ©erfolgungen unb ©eurteilung ber in bem ©efefc

mit Strafe bebrohten §anblungen liegt ben Kantonen ob.

Uerbandswmii.
©chweifterifche ^apejierer- «ttb Sttöbetgefchäfte.

gn SBtnterthur tagte ber ©erbanb Sdhweifterifdher £ape>

ftieret' unb SRöbetgefdhäfte bei guter ©eteitigung unter

bem ©otffh feines ©räffbenten $an§ Schweiftet oon

©ern. gm gefchäfttidhen Seil tonnte beftügtidh ber ©er-

tragSoerhältniffe mit ben Steferantenfirmen fowohl übet

i gutes oegenfettigeS ©Inoernehmen atS auch über gefiel=
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mit der Hallenausstellung. Er enthält alle wich-
ligen Mitteilungen über den Ausstellungsbetrieb, unter
anderem vier Pläne über die einzelnen Hallen, das große
Verzeichnis der Komitee Mitglieder, eine Aussteller-Liste,
eine Gruppen-Liste (welche den Hauptraum einnimmt)
und ein Artikel-Verzeichnis. Namhafte Persönlichkeiten
steuerten interessante leitende Aufsätze bei. So z. B. der
Ehrenpräsident Bundesrat M. Pilet-Golaz (Politik und
Wohnung), Regterungsrat Niederhauser (Gesundes Woh-
neu), Regierungsrat Aemmer (Wohnungswesen und Woh
nungshygiene). Architekt Franz Schuster aus Frankfurt
(Die neue Wohnung), Peter Meyer (Zimmer Einrich-
lungen), Kunstmaler Paul Burckhardt (Das Kunstwerk
in der Wohnung). Ferner findet man besondere Artikel
über Telephon, neuzeitliche Küchen anlagen, Holzbau, Hand-
werk ec. — Ein vorzüglich ausgestatteter Führer leitet den
Besucher durch die Ausstellungssiedlung Eglises
und gibt ihm auch wertvollen Stoff zur späteren, ruhigen
Verarbeitung mit auf den Weg. Er ist von Arch. Prof.
H. Bernoulli redigiert und bietet uns neben dem Über-
fichtsplan der Siedlung sämtliche Pläne der einzelnen
Haustypen im bequemen Maßstab 1:100, mit Einzeich-
nung der Möblierung, außerdem die wichtigsten Kon-
struktionsschemen, das kurze Ausstelleroerzeichnis und
schließlich noch einen Aufsatz über den Kletnwohnungs-
bau der Nachkriegszeit aus der Feder des Genannten.
Ein schmaler Band von 50 Seiten, den man gerne auf-
bewahrt. W. Rüdisühli, Architekt.

Sie eidgen. PsiMliesmsM.
(kk-Korrespondenz,)

Die Referendumssrist für das Bundesgesetz über
die Ausgabe von Pfandbriefen läuft mit dem 30. Sep-
ilmber vorläufig unbenützt ab und das neue Gesetz

mrd vom Bundesrat in Kraft erklärt werden. Es war
ane harte Nuß der beratenden Kommissionen, alle die

wirtschaftlichen Gesichtspunkte in Berücksichtigung zu
ziehen, die das Gesetz in weitem Maße betrifft. Im
Abschnitt I werden sogenannte Pfandbriefzentralen be-

stimmt, die den Zweck haben, dem Grundeigentümer
langfristige Grundpfanddarlehen zu möglichst gleichblei-
bendem und billigem Zinsfüße zu vermitteln. Um die

Ermächtigung zu erhalten, sich als Pfandbriefzentrale
zu taxieren, muß sie als Aktiengesellschaft oder Genossen-
schaft errichtet sein und über ein einbezahltes Grund- oder

Stammkapital von mindestens 5 Mill. Fr. verfügen.
Die Statuten unterliegen der Genehmigung des Bundes-
rates.

Als Form wird der Pfandbrief auf den Namen oder

Inhaber lauten, und er wird mit auf den Inhaber
ausgestellten Zinsscheinen versehen sein. Zur Uebertra-
gung des Briefes bedarf eS in allen Fällen der Ueber-
gäbe des Titels an den Erwerber. Der Pfandbrief selbst
ist auf einen Verfalltag ausgestellt, er darf aber nicht
vor dem 15. und nicht nach dem 40. Jahre angesetzt

sein. Ermächtigt sind die Pfandbriefzentralen, nach Ab-
lauf von 10 Jahren den Brief auf einen Zinsverfalltag
vorzeitig zurückzuzahlen, bei Einhaltung einer Kündi-
gung von drei Monaten. Der Gläubiger ist nicht be-
fugt, die Rückzahlung vorzeitig zu verlangen. Die Aus-
gabestellen der Pfandbriefe dürfe» solche nur in der
Höhe ausgeben, daß der Betrag aller bilanzmäßigen
Schuldverpflichtigungen, einschließlich der Pfandbriefe,
das Zwanzigfache des Eigenkapitals nicht übersteigt.

Die Pfandbriefe und die darauf ausstehenden Zinsen
Müssen bei den Zentralen jederzeit durch Darlehen, durch
Gülten und Meliorationshypotheken, die von den Zen-
traten aufbewahrt und verwaltet werden, gedeckt sein.

Für Pfandbriefforderungen der Inhaber gegenüber den

Zentralen und für Darlehensforderungen der Zentralen,
kann nur die Betreibung auf Konkurs angehoben
werden. Am Pfandrecht und Konkursvorrecht nehmen
alle Pfandbriefe einer Zentrale ohne Rücksicht auf die

Reihenfolge ihrer Ausgabe im gleichen Rang teil. Der
Zentrale ist das Recht eingeräumt, wenn der Schuldner
seine Verpflichtungen nicht pünktlich erfüllt und die

Mahnung erfolglos geblieben ist, die verpfändeten Ver-
mögenswerte bestmöglich zu versilbern und sich aus dem
Erlös bezahlt zu machen.

Unter Berücksichtigung von vorgehenden Pfandrech,
ten und pfandversicherten Zinsen kommen als Pfandbrief-
oder Darlehensdeckung in Betracht: 1. die auf Grund-
stücken mit überwiegend landwirschaftlicher oder forst-
wirtschaftlicher Nutzung hastenden Grundpsandforde-
rungen bis zu höchstens fünf Sechsteln des Ertrag-
wertes, sofern eine solche Schätzung vorliegt, keinesfalls
aber zu mehr als zwei Dritteln des Verkehrswertes.
2. die auf andern Grundstücken hastenden Grundpsand-
forderungen bis zu höchstens zwei Dritteln des Ver-
kehrswertes. Forderungen mit Pfandrechten aus Grund-
stücken, deren Ausbeutung ihren Wert aufzehrt, wie
insbesondere solche an Gruben und Steinbrüchen, sind
von der Verwendung als Pfandbrief- oder Darlehens-
deckung ausgeschlossen.

Der Bundesrat bestimmt die Form der jährlichen
Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen und

Bilanzen. Die Geschäftsführung der Zentralen und der

ihnen schuldenden Mitglieder untersteht der ständigen
Ueberwachung durch einen eidgenössischen Pfandbriefin-
spektor, dem ein VerbandSinspektorat zur Seite steht.

Die Verfolgungen und Beurteilung der in dem Gesetz

mit Strafe bedrohten Handlungen liegt den Kantonen ob.

l>eldsn»!M«en.
Schweizerische Tapezierer- und Möbelgeschäfte.

In Winterthur tagte der Verband Schweizerischer Tape-

zierer- und Möbelgeschäfte bei guter Beteiligung unter

dem Vorsitz seines Präsidenten Hans Schweizer von

Bern. Im geschäftlichen Teil konnte bezüglich der Ver-

tragsverhältnifse mit den Lieferantevfirmen sowohl über
> gutes gegenseitiges Einvernehmen als auch über gestei-

gusseisepne UuttenMi'en unci formstlià LSK«»» V
»»I gusssisel'nv àsssei-i-oill-en I^^ ^ 8àià Ka8- unö Wassei-Iàngspàn
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netten gnanjteHen ©rfolg berietet werben. Ausgangs
beS ©MnterS fotien SRetgerfadfjfurfe als ©orberettung p
ben Sttetgerprüfungen burdhgeführt werben. 3entral»
fefretär @. Sauer (©efretariat in Stögen) tourbe fût
eine weitere Amtëbaner begätigt. AIS nädhfter ©er»
fammlungSort tourbe Shun beftimmt.

Sie 3ahre$oetfaramlnng bei ©chweijerlfdjen äöert»
önnbeS in ®afel ^örte einen ©ortrag oon Sir eft or
Sr. Si en er t aus 3üridh über bte ©ejiehungen ber 3««'
irale für Çanbelëforberung put @djtoeijerifd)en 2öerf=
bunb, tnSbefonbere über ble Abfa&mögltchfetten ber ©r»
jeugnige beS fdhwetjerifdhen RunggemerbeS im 3"= unb
AnSlanb; er befürwortete bie 3nbugrtaligerung beS

RunggemerbeS unb bie ©Übung oon ©erfaufSorganifa»
ttonen einjelner ©erufSgruppen im Rnnggewerbe jur
überwinbnng ber Abfafcfdhwterigfetten.

UmdMedcNcs.
III. internationaler Rongreg für neues Sauen. 3«=

folge ber Abberufung einiger am ©rüffeler Kongreß tn
weitem 9Wage beteiligter SJtitglieber (@rnft SJtag, SDlart
©tarn, |>anS ©dhmibt) nach SRuglanb ftnbet ber öieS»

jährige Rongreg für neues ©auen erft oom 27.
bis 29. 9Iooentber in ©rfiffel ftatt.

©au- unb Runfthanbwerf in SBtiÜ). ®er ©orftanb
beS ©ewerbeoerbanbeë ber ©tabt 3ürich fon>
ftatiert in fetnem ^a^reSberic^t guten ©efdjäftigungSgrab
im ©augewetbe, beflagt aber: SJiadhbem bte ftnanjieHe
©eteiltgung unb Abftnburtg ber ©ewerbetretbenben mit
®enogenfc|aftSanteilen bei ben oon ber ©tabt unter»
fiüfjten gemeinnützigen ©augenogenfdhaften unterbunben
worben ift, oetgeht eS ein Seil ber Irdjiteften um fo
beffer, bie ©auhanbwerfer jur glnanjierung oon ©petu*
lationSbauten beranjujiefjen. @8 ift gerabep unglaub»
lieh, wte letdjtftantg otele ©ewerbetreibenbe geh p foldjen
fpefulatioen ^Beteiligungen oerführen laffen. ©anje 3Bo|n>
folonlen werben erftetlt, bei benen bie §anbwerfer geh

gegenüber bem Ardhiteften oertraglidlj oerpgiefjten, bie

©auabtedjnungen, wie jie ausfallen mögen, pm oorn«
beretn anjuetfennen, etnjelne Käufer p noch unbefann»
ten ©reifen an 3ahlung p nehmen, unb nid^t nur bte

©aufrebite, über welche ber Ardbiteft ftet) bas alleinige
©erfügungSredbt oertraglidh fiebert, p oerbürgen, fonbern
ibm audh bie SWittel pr ©rwerbung unb Aufteilung beS

SanbeS oorpfcljtegen. Sie SRecljtSberatungS» unb Qnfaffo»
fteHe unfereS ©erbanbeS fann immer wteber beobadbten,
bag oft umfangreidbe Arbeiten übernommen werben, obne
fidb irgenbwie über bte 3ahlungSfähigfeit beS Auftrag»
geberS p oergewiffern, unb SBerfoertrüge unterfdbrteben
werben, beren Inhalt man fidb erft genauer betradbtet,
wenn bie Arbeit ooßenbet ift unb bie barauS refultie»
renben gorbernngen nidbt erbältlidb finb. Als wetterer
übelftanb im ©augewerbe nebme bie ©erffirpng ber
©autermtne immer bebrohlidhere formen an. Sie un=

genügenben grigen für gertiggetinng ber einzelnen Ar»
betten führten p einer ungefunben |jaft beS ArbeitSbe»
ttiebeS unb beeinträchtigten bte ganje ©auauSfübrung.
3m Runggewerbe bränge bie fogenannte „neue Sachlich»
Feit", bte SRationaligerung unb Sppigetung tn ber Ar»
dbiteftur unb ber inneren fRaumgeftaltung früher blühenbe
©erufe immer mehr prücf. Über mangelnbe ©efdfjäfti»
gungSmöglidhfeit Infolge ber herrfchenben Sûîobe» unb
©tilridhtung beflagen gdh bte Sapejterer, Seforateure
unb ©olfterer. 3" einer ©ingabe an ben ©tabtrat be=

flagte ber ©ewerbeoetbanb : „Ser wettauS grögte Seil
ber funfthanbwerflichen ©erufe unferer ©tabt leibet tn«

folge ber herrfchenben 3Robe» unb ©tilridhtung Langel

.•tfettnng („3Wetfterblatt") SJfr, 2;

an einigermagen genfigenb Arbeits» unb ©erbienftittöj,
ltdhfett. ©pejteH im $olj« unb ©tetnbilbhauerberufe, im

SredhSler» unb Rungfdjjlogergewetbe fönnen bie tjorhan»
benen ArbeitSfräfte nur noch p einem fehr flehten Seil

befdhäftigt unb cor allem fein neuer 9iad(jmudjjg mehr

ausgebildet werben. ©S befteht bie groge ©efahr, bag

bas hnnbwerflidhe Rönnen auf biefen ©ebteten tili
r ar oetfAmmert, fonbern in abfehbarer 3ett ganj oer=

fdhwinbet. SCBir fönnen ntdht baran glauben, bag bas

Runfthanbwerf für alte 3«Üen übergüfgg geworben ifi,

fonbern gnb feft baoon fiberjeugt, bag audh auf tie he»!

i ige SJlobe» unb ©tilridhtung eine SReaftion folgen wirb,

toeldhe baS Runfthanbwerf wteber mehr pr ©eltunq
fommen lägt. Ser SRangel an tüdhtigen Runft|anbtoertet»
fännte tn 3«ï«»»ît fdhœer entpfunben werben. • 3Bit et.

achten eS als unfere ^Sffid^t, oor allem ber gegenwärtige»,

fdhmer um ihre ©jiftenj fämpfenben ©eneration ber au=

fühtenben Runfthanbwerfer nadh SRöglidhfett ju helfe«,

unb glauben ^iecju audh Me Unterftühung unferer ©e.

hörben in Anfprudh nehmen ju bürfen." Ser Söcrbanb

erfudhte ben ©tabtrat, baS auSführenbe Runfthanbmetl
lurch birefte Aufträge ober burdh entfpredhenbe Auflage»

an'tbie entwerfenben Rünftler etwas ftärfer ju berürf.

fichtigen, unb bte gtage ju prüfen, ob biè ©tabt bei ihren

eigenen unb ben oon ihr unterftüfeten ©auten nicht a«f

eine oermeljrte ©erüdfjidhtigung ber genannten ©erujt

h tnwirfen fönnte. 3« ber ©eantwortnng ber ©tngate

erflärte ber ©tabtrat: „SaS neuere ©aufdhaffen wirb

ftarf beetnflugt unb bebingt burdh umfangreiche ©er»

wenbun a oon armiertem ©eton. Stefe folgerichtig auf

ben tedhnifdhen unb ftatifdEfen ©runblagen burdhgefühtte«

©auten laffen bie Anbringung oon beforatioen Alittet«

nicht ju. SSßle lange biefe ©ewegung, bie übrigens burdh»

aus gefunb ift unb im ardhiteftonifdfjen ©dhaffen fanle»

renb gewirft hut, anhalten wirb, fann ntdht fi6erblidtt

werben. SRögltcherwetfe wirb eine 3ett fommen, wo bie An»

roenbung oon beforatioen 3Witteln wteber einfetten wirb, hof»

fentlidh aber nie mehr im Umfange oetfloffener ©eriobett,

wo btefe beforatio »fünftlerifdhen SWittel otelfadjj fintilöä

oerwenbet würben. 3*" 3wfammenhang mit bem neuerer

©aufdhaffen haben geh auch neue Arbeitsgebiete für bal

funggewerbltdhe Schagen ergeben; wir oerweifen ®

auf bie Anfertigung oon ©eleudhtungSförpern für Aelfe

men ufw. Sie ©tabt 3üri«h hat bie ©efahr ber 35»

flachung beS fünglerifchen ©cïjaffenë frühjeitig erfantit

unb beShalb fdhon oerfdhtebene Aftionen jur ©efdhäfti'

G,ung oon SWaletn unb ©ilbhauern bnrdhgeführt."
gegenüber betont ber ©organb beS ©ewerbeoerbanbel:
Sie ©rfahrnng, bag bte ©ehörben ihre fünglerifchen Aui

träge In ber" Siegel an gerabe tn ber SWobe ftehenbe

Rüngler erteilen, welche metgenS nur bte SWobeHe eb«

©ntwürfe liefern, bte eigentliche Ausführung ber ArW
aber an Runghanbwetfer übertragen, bie nidht entfpre»

dhenb ben oon ber Dgentlldhfeit für bie görberung Fünf

lerifdhen Schagens jnr ©erfügung gegellten Alittcln im

Saglohn ober Afforb entfdhäbigt werben, oeranlagte uni,

ben ©tabtrat ju einer gärferen bireften ©erüctgchüs«^
1er anSführenben Runghanbwetfer etnjulaben. ®<J;

Runghanbwetf letbet 9lot, unb nicht ber fleine
1er oon oer SUiobe unb ben maggebenben Rungbonjen

begüngigten fogenannten „greten Rüngler."
©on ber farbigen ©tabt 38ri<h. 3Jiit ben Aef

bungen, gewige Partien ber Altgabt farbig p gegolten-

gebt eS nach bem erfreulichen ergen Anlauf nur au»

mählich unb fdhrittwetfe oorwärts. 3« ben farbigen

3entren Augugtnergage=@trehlgage unb 3Rüng«F
Dberborf unb SRarftgaffe gefeßt geh mit ber Seit ein

neues an ber oberen Rirdfjgaffe unb untere«

3änne. Ser Surdhbrudh ber 3ähringergtage wirb J»®

öie 9iieberlegnng oerfdhiebener Käufer am Aeutnn« -

SW Jllustr. schwrtz. Hauvw

gerten finanziellen Erfolg berichtet werden. Ausgangs
des Winters sollen Meifterfachkurse als Vorbereitung zu
den Meisterprüfungen durchgeführt werden. Zentral-
sekretär C. Bauer (Sekretariat in Trogen) wurde für
eine weitere Amtsdauer bestätigt. Als nächster Ver-
sammlungsort wurde Thun bestimmt.

Die Jahresversammlung des Schweizerischen Werk-
bnndeS in Basel hörte einen Vortrag von Direktor
Dr. Lienert aus Zürich über die Beziehungen der Zen-
trale für Handelsförderung zum Schweizerischen Werk-
bund, insbesondere über die Absatzmöglichkeiten der Er-
zeugnisse des schweizerischen Kunstgewerbes im In- und
Ausland; er befürwortete die Industrialisierung des
Kunstgewerbes und die Bildung von Verkaufsorganisa-
tionen einzelner Berufsgruppen im Kunstgewerbe zur
Überwindung der Absatzschwierigkeiten.

ilmchieà«.
III. internationaler Kongreß für neues Banen. In-

folge der Abberufung einiger am Brüsseler Kongreß in
weitem Maße beteiligter Mitglieder (Ernst May, Mart
Stam, Hans Schmidt) nach Rußland findet der dies-
jährige Kongreß für neues Bauen erst vom 27.
bis 29. November in Brüssel statt.

Bau- und Kunsthandwerk in Zürich. Der Vorstand
des Gewerbeverbandes der Stadt Zürich kon-
stottert in seinem Jahresbericht guten Beschäftigungsgrad
im Baugewerbe, beklagt aber: Nachdem die finanzielle
Beteiligung und Abfindung der Gewerbetreibenden mit
Genossenschaftsanteilen bei den von der Stadt unter-
stützten gemeinnützigen Baugenossenschaften unterbunden
worden ist, versteht es ein Teil der Architekten um so

besser, die Bauhandwerker zur Finanzierung von Speku-
lationsbauten heranzuziehen. Es ist geradezu unglaub-
lich, wie leichtsinnig viele Gewerbetreibende sich zu solchen
spekulativen Beteiligungen verführen lassen. Ganze Wohn-
kolonten werden erstellt, bei denen die Handwerker sich

gegenüber dem Architekten vertraglich verpflichten, die

Bauabrechnungen, wie fie ausfallen mögen, zum vorn-
herein anzuerkennen, einzelne Häuser zu noch unbekann-
ten Preisen an Zahlung zu nehmen, und nicht nur die
Baukredite, über welche der Architekt sich das alleinige
Verfügungsrecht vertraglich sichert, zu verbürgen, sondern
ihm auch die Mittel zur Erwerbung und Aufteilung des
Landes vorzuschießen. Die Rechtsberatungs- und Inkasso-
stelle unseres Verbandes kann immer wieder beobachten,
daß oft umfangreiche Arbeiten übernommen werden, ohne
sich irgendwie über die Zahlungsfähigkeit des Auftrag-
gebers zu vergewissern, und Werkverträge unterschrieben
werden, deren Inhalt man sich erst genauer betrachtet,
wenn die Arbeit vollendet ist und die daraus resultte-
renden Forderungen nicht erhältlich find. Als wetterer
llbelstand im Baugewerbe nehme die Verkürzung der
Bautermtne immer bedrohlichere Formen an. Die un-
genügenden Fristen für Fertigstellung der einzelnen Ar-
besten führten zu einer ungesunden Hast des Arbeitsbe-
trtebes und beeinträchtigten die ganze Bauausführung.
Im Kunstgewerbe dränge die sogenannte „neue Sachlich-
keit", die Rationalisierung und Typisterung in der Ar-
chitektur und der inneren Raumgestaltung früher blühende
Berufe immer mehr zurück. Über mangelnde Beschäfti-
gungsmöglichkeit infolge der herrschenden Mode- und
Stilrichtung beklagen sich die Tapezierer, Dekorateure
und Polsterer. In einer Eingabe an den Stadtrat be-

klagte der Gewerbeverband: „Der weitaus größte Teil
der kunsthandwerklichen Berufe unserer Stadt leidet in-
folge der herrschenden Mode- und Stilrichtuna Mangel
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an einigermaßen genügend Arbeits- und Verdienste,
lichkett. Speziell im Holz- und Steinbildhauerberufe, j»,

Drechsler- und Kunstschlossergewerbe können die vorha»,
denen Arbeitskräfte nur noch zu einem sehr kleinen M
beschäftigt und vor allem kein neuer Nachwuchs mehr

ausgebildet werden. Es besteht die große Gefahr, das

das handwerkliche Können auf diesen Gebteten „ich!

rur verkümmert, sondern in absehbarer Zeit ganz ver-

schwindet. Wir können nicht daran glauben, daß das

Kunsthandwerk für alle Zeiten überflüssig geworden ist,

sondern sind fest davon überzeugt, daß auch auf die Heu!

ige Mode- und Stilrichtung eine Reaktion folgen wird,

welche das Kunsthandwerk wieder mehr zur Geltung
kommen läßt. Der Mangel an tüchtigen Kunsthandwerker,
könnte in Zukunft schwer empfunden werden. Wir er-

achten es als unsere Pflicht, vor allem der gegenwärtigen,

schwer um ihre Existenz kämpfenden Generation der and

führenden Kunsthandwerker nach Möglichkeit zu helfen,

und glauben hierzu auch die Unterstützung unserer Be-

hörden in Anspruch nehmen zu dürfen." Der Verband

ersuchte den Stadtrat, das ausführende Kunsthandwer!
durch direkte Aufträge oder durch entsprechende Auflagen

amodie entwerfenden Künstler etwas stärker zu berück-

sichtigen, und die Frage zu prüfen, ob di! Stadt bei ihre«

eigenen und den von ihr unterstützten Bauten nicht ans

eine vermehrte Berücksichtigung der genannten Beruh

hinwirken könnte. In der Beantwortung der Eingabe

erklärte der Stadtrat: „Das neuere Bauschaffen wird

stark beeinflußt und bedingt durch umfangreiche Ver-

wendung von armiertem Beton. Diese folgerichtig ans

den technischen und statischen Grundlagen durchgeführten

Bauten lassen die Anbringung von dekorativen Mitteln

nicht zu. Wie lange diese Bewegung, die übrigens durch-

aus gesund ist und im architektonischen Schaffen sanie-

rend gewirkt hat, anhalten wird, kann nicht überblickt

werden. Möglicherweise wird eine Zeit kommen, wo die An-

wendung von dekorativen Mitteln wieder einsetzen wird, Hof-

fentlich aber nie mehr im Umfange verflossener Perioden,

wo diese dekorativ-künstlerischen Mittel vielfach finnlos

verwendet wurden. Im Zusammenhang mit dem neueren

Bauschaffen haben sich auch neue Arbeitsgebiete für das

kunstgewerbliche Schaffen ergeben; wir verweisen »
auf die Anfertigung von Beleuchtungskörpern für Rck
men usw. Die Stadt Zürich hat die Gefahr der V«

flachung des künstlerischen Schaffens frühzeitig erkannt

und deshalb schon verschiedene Aktionen zur BeschP

gung von Malern und Bildhauern durchgeführt." D«n

gegenüber betont der Vorstand des Gewerbeverbaà-
Die Erfahrung, daß die Behörden ihre künstlerischen Ans

träge in der Regel an gerade in der Mode stehend!

Künstler erteilen, welche meistens nur die Modelle ob«

Entwürfe liefern, die eigentliche Ausführung der Arbeit

aber an Kunsthandwerker übertragen, die nicht entspw

chend den von der Öffentlichkeit für die Förderung künst

lerischen Schaffens zur Verfügung gestellten Mitteln ini

Taglohn oder Akkord entschädigt werden, veranlaßte uns,

den Stadtrat zu einer stärkeren direkten Berücksichtign«?

der ausführenden Kunsthandwerker einzuladen. M
Kunsthandwerk leidet Not, und nicht der kleine Kreis

der von ver Mode und den maßgebenden Kunstbonzen

begünstigten sogenannten „Freien Künstlsr."
Von der farbige» Stadt Zürich. Mit den B-fir-

bungen, gewisse Partien der Altstadt farbig zu gestalten-

gebt es nach dem erfreulichen ersten Anlauf nor av

mählich und schrittweise vorwärts. Zu den farbige«

Zentren Augustinergasse-Strehlgasse und Münsterhai

Oberdorf und Marktgasse gesellt sich mit der Zeit et«

neues an der oberen Kirchgasse und «utere«

Zäune. Der Durchbruch der Zähringerstraße wird M
die Niederlegung verschiedener Häuser am Neuman
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